





RAHMENTARIFVERTRAG


  











für die Beschäftigten der


GrünBau GmbH Dortmund


vom 19.11.2001





Zwischen der





Firma GrünBau GmbH


 Unnaerstraße 44,  44145 Dortmund





und der





Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt


Bundesvorstand


Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt a.M.











wird folgender





Tarifvertrag





geschlossen: 
































§ 1


Geltungsbereich





Räumlich:





Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland





Betrieblich:





Die Firma GrünBau GmbH, Unnaerstraße 44,  44145 Dortmund





Persönlich:





Arbeitnehmer und Auszubildende, die eine nach den Bestimmungen des SGB VI - gesetzliche Rentenversicherung - versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben. Hiervon ausgenommen sind Angestellte, die unter § 5 Abs. 2 und 3 BetrVG fallen und Angestellte mit einem Aufgabenbereich, der höhere Anforderungen als die höchste tarifliche Entgeltgruppe stellt. Er gilt auch für Beschäftigte, die im Rahmen einer Maßnahme nach dem SGB III oder nach dem Bundessozialhilfegesetz beschäftigt werden.











§ 2


Entgeltgruppen





1.	Betriebsleiter	


    


Personen, die alleinverantwortlich eigenständige Projekte leiten.


Ingenieurschule, Fachhochschule, BWL mit Hochschulstudium oder gleichwertige Kenntnisse.





Diese Tätigkeit beinhaltet:


Personalverwaltung (Einstellung/Kündigungen)


Auftragsaquise. Bauüberwachung. Baustellenabrechnung.


Maschinen- u. Materialeinkauf.


Projektdokumentation. Projektdarstellung/Pressearbeit.


Regelmäßige Kontrollberichte gegenüber der Geschäftsleitung.





	


2. Bauleiter / Fachbereichsleiter / Sozialarbeiter / Lehrer





2 a = Bauleiter / Fachbereichsleiter





Personen, die alleinverantwortlich eigenständige Fachbereiche leiten, wie z.B. Meister, Techniker oder Betriebswirte ohne Hochschulabschluß bzw. gleichwertige Kenntnisse.





Diese Tätigkeit beinhaltet:


Erstellung von Fachplanungen.





Ausarbeiten von Angeboten/Ausschreibungen.


Personaleinteilung.


Fahrzeug- und Maschineneinteilung. Materialbereitstellung.


Bauleitung von Großbaustellen. Baustellenabrechnung.


Qualifizierungs- und Ausbildungsanleitung für Maßnahme-Teilnehmer


und Auszubildende.	








2 b = Sozialarbeiter / Lehrer





Personen, die eigenverantwortlich Sozialarbeit/Unterricht mit Maßnahme-Teilnehmern durchführen.





Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Lehrer oder Akademiker, die branchenbezogen lehren.





Tätigkeiten gem. Stellenbeschreibung wie z.B.


Soziale Projektverwaltung. Bewerbungsgespräche und Auswertung.


Regelmäßige Teilnehmergespräche und Auswertung.


Anwesenheitskontrolle der Teilnehmer und Dokumentation.


Praktikumsaquise und Betreuung. Vermittlungsstatistik.


Fachunterricht mit Teilnehmern.








3. Baustellenleitung / Verwaltung





Personen, die nach Einweisung Baustellen selbständig durchführen oder Personen, die nach allgemeiner Anweisung Arbeiten selbständig ausführen. 





Facharbeiter der Gruppe 4.1 oder Arbeitnehmer mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung.





Diese Tätigkeit beinhaltet:


Baustellen anhand von Planunterlagen oder Ausschreibungstexten abwickeln.


Fachgerechte Aufmaße erstellen. Bautagebücher fachgerecht führen.


Maschineneinsatz/Materialeinsatz auf der Baustelle koordinieren.


Baustellenpersonal einteilen.


Qualifizierungs- und Ausbildungsanleitung für Maßnahme-Teilnehmer durchführen.








4. Facharbeiter





4.1 Facharbeiter





Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die Ausbildung muß dem Einsatzbereich entsprechen. 





In diese Gruppe sind auch Personen der Verwaltung einzuordnen, die unter Anleitung Arbeiten überwiegend selbständig ausführen.








4.2 Facharbeiter (angelernte und branchenfremde)





Arbeitnehmer der Gruppe 5 nach 4-jähriger Tätigkeit in der Gruppe 5. Der Aufstieg in Gruppe 4.2 ist nur mit Zustimmung durch Geschäftsführung und Betriebsrat möglich.








5. Bauhelfer / Bürohelfer (Dauerarbeitskräfte)





Personen, die einfache Arbeiten selbständig durchführen. Arbeitnehmer ohne Berufsabschluß aber mit mindestens zweijähriger Erfahrung in der Branche oder Arbeitnehmer mit branchenfremden Berufsabschluß.





Einfache Arbeiten nach Einweisung selbständig durchführen.


Bautagebücher fachgerecht führen.


Kleinmaschinen mit 15 bis 37 KW bedienen.





Nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Gruppe besteht die Möglichkeit aufzusteigen in 90% der Gruppe 4, wenn Geschäftsführung und Betriebsrat dem zustimmen.�
�






6. Bauhelfer / Bürohilfskräfte





Personen, die einfache Arbeiten unter Aufsicht durchführen.





Arbeitnehmer ohne Berufsabschluß und Berufserfahrung.





Einfache Arbeiten unter Aufsicht durchführen.


Nach Einweisung Kleinmaschinen bis 15 KW bedienen.








7. Auszubildende





In der Regel wird der GaLaBau-Tarifvertrag zugrundegelegt; für andere Branchen wie z.B. Bauhauptgewerbe, Schreinerhandwerk u.a. gelten die entsprechenden Tarifverträge und Kammervorschriften.





Die Vergütung erfolgt nach den jeweils geltenden Ausbildungsvergütungen der Branche.








8. Maßnahme-Teilnehmer





Beschäftigte, die zur Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt für ein Jahr


beschäftigt werden.














§ 3


Entgeltreglung





Die Entgelte werden im Entgelttarifvertrag festgelegt. Die Ausbildungs-vergütungen werden in einem Tarifvertrag über die Ausbildungsvergütungen von den regionalen Tarifvertragsparteien festgelegt, sofern dies nicht durch die Bundestarifvertragsparteien geschieht.





Wird ein Arbeitnehmer vorübergehend zur Aushilfe oder als Stellvertreter in einer Arbeit beschäftigt, die in eine höhere Entgeltgruppe gehört, so erwächst hieraus kein Anspruch auf Höhergruppierung. Er erhält als Zulage für die Dauer dieser Tätigkeit den Unterschiedsbetrag zwischen den beiden Entgeltgruppen. Dauert diese Beschäftigung länger als drei Monate, so ist der Arbeitnehmer endgültig in die höhere Entgeltgruppe einzustufen.





Wir ein Arbeitnehmer aufgrund der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers vorübergehend mit einer Arbeit beschäftigt, die in eine niedrigere Entgeltgruppe gehört, so erhält er das alte Entgelt weiter.


	





§ 4


Arbeitszeit





Regelmäßige Arbeitszeit





Die regelmäßige Wochenarbeitszeit von Montag bis Freitag beträgt 39 Stun-den bzw. 169 Stunden im Monat.


Die Verteilung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit erfolgt schriftlich durch Betriebsvereinbarungen. An Samstagen soll die Arbeitszeit nicht über 14.00 Uhr ausgedehnt werden.





Die Arbeitszeit für Jugendliche richtet sich nach den Vorschriften des Jugend-arbeitsschutzgesetzes.





Soweit die Regelungen zur Auswärtsbeschäftigung nichts anderes ergeben, beginnt und endet die Arbeitszeit dort, wo die Arbeit zu leisten ist. Gerätetransport zählt als Arbeitszeit. Für Fahrer, die auf Verlangen des Arbeitgebers Personal-, Geräte- oder Materialtransporte durchführen, zählt die Fahrzeit als Arbeitszeit.





Durch Witterungseinflüsse ausgefallene Arbeitsstunden können ohne Mehrarbeitszuschlag innerhalb eines Monats nachgearbeitet werden, wenn keine Vorarbeitsstunden im Ansparkonto vorhanden sind. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei zehn Stunden nicht überschreiten.





Der 24.12. eines jeden Jahres ist bei Fortzahlung des Entgelts arbeitsfrei.





Betriebliche Arbeitszeitverteilung in einem 12-monatigen Ausgleichszeitraum:








Für den Ausgleich von Arbeitsausfall aufgrund von Schlechtwetter wird ein Ausgleichskonto geführt.   





Der Arbeitgeber kann innerhalb von 12 Monaten 50 Arbeitsstunden vorarbeiten lassen. Die Lage und die Verteilung dieser Arbeitsstunden im Ausgleichszeitraum ist im Einvernehmen mit dem Betriebsrat festzulegen.





 Während des gesamten Ausgleichszeitraumes wird - unabhängig von der jeweiligen monatlichen Arbeitszeit - ein Monatsentgelt auf Basis von 169 Stunden gezahlt.





 Auf dem Ausgleichskonto gutgeschriebenes Entgelt darf nur zum Ausgleich für bis zu 62,50 Stunden bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall verwendet werden. Am Ende des Ausgleichszeitraums oder beim Ausscheiden des Arbeitnehmers kann es ausgezahlt werden. 





Die Ansparstunden im Ausgleichskonto werden mit 25 % Zulage im Konto aufgenommen, das heißt: 50 Ansparstunden x 1,25 = 62,50 Std. im Ausgleichskonto.





 Bleibt am Ende des Ausgleichszeitraums ein Guthaben stehen, kann auf Wunsch des Arbeitnehmers dieses Guthaben mit in den nächsten Ausgleichszeitraum übernommen werden, so daß dann entsprechend weniger Ausgleichsstunden aufgebracht werden müssen.





Die Absicherung des Ausgleichskontos muß in geeigneter Weise gewähr-leistet werden.








§ 5


Mehrarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit





Mehrarbeit ist auf Anordnung geleistete Arbeit, die über die festgelegte Wochenarbeitszeit hinausgeht. Sie ist auf dringende Fälle zu beschränken und rechtzeitig anzusagen. Sie ist mit einem Zuschlag von 25% zum Stundenentgelt zu vergüten oder entsprechend durch Freizeit auszugleichen.





Sonntagsarbeit ist mit einem Zuschlag 50 % zum Stundenentgelt.





Für Arbeiten an entgeltzahlungspflichtigen Feiertagen ist für jede Arbeitsstunde ein Zuschlag 150 % zu vergüten.





Nachtarbeit ist Arbeit zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Sie wird mit einem Zuschlag von 20 % zum Stundenentgelt vergütet. Nachtarbeit als Mehrarbeit wird mit einem Zuschlag von 50 % zum Stundenentgelt vergütet.





Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge wird nur der jeweils höhere bezahlt. Bei der Berechnung zuschlagspflichtiger Arbeitsstunden wird jede angefangene halbe Stunde als volle halbe Stunde gerechnet.








§ 6


Urlaub





Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.





Urlaubsanspruch für fest beschäftigte Arbeitnehmer: Im ersten und zweiten Beschäftigungsjahr bei GrünBau 28 Arbeitstage, im dritten Jahr 29 Arbeitstage und ab dem vierten Jahr 30 Arbeitstage pro Kalenderjahr. Urlaubsanspruch für Teilnehmer an Maßnahmen: 26 Arbeitstage im Kalenderjahr.





Als Arbeitstage gelten die Tage von Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage, höchstens jedoch 5 Tage je Kalenderwoche.





Urlaubsanspruch entsteht nach 6-monatigem Bestehen des Arbeitsverhält-nisses. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf ein zwölftel des Jahresurlaubes für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses, wenn er nach Erfüllung der Wartezeit im  Kalenderjahr aus dem Arbeits- oder Ausbildungs-verhältnis ausscheidet.





Als Urlaubsentgelt ist das Entgelt dem Arbeitnehmer zu zahlen, das er ohne den Urlaub erhalten hätte. 





Das zusätzliche Urlaubsgeld beträgt 10,50 € pro Urlaubstag . Maßnahme-Teilnehmer erhalten davon 80 % (8,40 €). Es ist zusammen mit der Juni-Abrechnung auszuzahlen.





Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren und zu nehmen, wenn nicht wichtige betriebliche oder persönliche Gründe entgegenstehen. Zwei Wochen sind in jedem Falle zusammenhängend zu gewähren und zu nehmen. Der Urlaub kann auf das nächste Urlaubsjahr nur übertragen werden, wenn außergewöhnliche betriebliche oder persönliche Gründe dies erfordern.





Der Urlaub dient der Erholung durch Freizeit. Er darf nicht abgegolten werden, es sei denn, daß beim Ausscheiden eines Arbeitnehmers der ihm zustehende Urlaub aus zwingenden Gründen während der Kündigungsfrist nicht gewährt werden kann.





Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keiner dem Urlaubszweck widersprechenden Beschäftigung nachgehen. Handelt er dieser Bestimmung zuwider, so entfällt der Anspruch auf Urlaubsvergütung für den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehenden Teil des Urlaubs. 





Der Urlaubsanspruch erlischt drei Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres, sofern er bis dahin nicht schriftlich geltend gemacht worden ist.





Beim Ausscheiden aus dem Betrieb ist dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung auszustellen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Höhe im laufenden Jahr Urlaub gewährt worden ist. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses dem neuen Arbeitgeber diese Bescheinigung vorzulegen.


Unbezahlter Urlaub bedarf der Zustimmung des Arbeitgebers.


 


Zur Teilnahme an Schulungskursen von fachlichen, staatsbürgerlichen oder gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen wird auf Antrag unbezahlter Urlaub bis zu zwei Wochen pro Jahr gewährt.





Die Freistellung von der Arbeit hat im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber zu erfolgen.





Betriebsurlaub kann vereinbart werden.





	


§ 7


Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung





Grundsätzlich wird Entgelt außer in den gesetzlich oder tariflich vorgeschriebenen Fällen nur für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt. 





Die tariflich vorgeschriebenen Fälle ergeben sich aus den folgenden Bestimmungen (Freistellungen aus familiären und besonderen Gründen):





Der Lohn wird für einen Tag weitergezahlt


bei Wohnungswechsel des Arbeitnehmers mit eigenen Hausstand,


ein mal im Jahr. Auf Antrag auch zwei mal pro Jahr.  	


				


Der Lohn wird für zwei Tage weitergezahlt


bei eigener Eheschließung                                                            


bei Entbindung der Ehefrau/Lebensgefährtin	





Der Lohn wird für drei Tage weitergezahlt


bei Todesfällen von Eltern, Kindern, Ehegatten, Lebensgefährten





Bei Inanspruchnahme eines Arztes während der Arbeitszeit hat der


Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über die Dauer des


Arztbesuches vorzulegen.





Der Beschäftigte hat rechtzeitig beim Arbeitgeber oder dessen Beauftragten Arbeitsbefreiung zu beantragen.





Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen beträgt 100% des vereinbarten Entgeltes.











§ 8


Entgeltzahlung





Das Monatsentgelt ist jeweils zum 1. des Folgemonats  fällig. Das Entgelt wird auf das vom Arbeitnehmer genannte Konto überwiesen. Jedem AN ist monatlich eine schriftliche Abrechnung auszuhändigen, aus der die Zusammensetzung des Entgeltes und die Abzüge im einzelnen ersichtlich sind.





Die Abtretung oder Verpfändung von Entgeltansprüchen ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers zulässig.








§ 9


Erschwerniszuschläge


	


Für folgende Arbeiten wird ein Zuschlag von 1,20 € pro Arbeitsstunde bezahlt, sofern die Dauer von 2 Stunden überschritten wird:





Arbeiten in Wasser oder Schlamm.





Arbeiten mit Säuren, ätzenden oder gifthaltigen Stoffen.





Erschütterungsarbeiten, das heißt Bedienung von Geräten und Maschinen, die bei ihrer Anwendung eine erhebliche Erschütterung des Körpers bewirken.





Baumpflegearbeiten über 3,50 m Höhe ohne Hebebühne.





Trockensägearbeiten an Natur- und Werksteinen.





Auftragen von teer-, bituminös- oder kunststoffgebundenen Materialien in flüssigem Zustand.





1.7	Arbeiten auf Dächern ab 2,50 m Höhe








2.  Für folgende Arbeiten wird ohne Rücksicht auf die Dauer ein Zuschlag von 1,20 € pro Arbeitsstunde gezahlt:





Arbeiten mit von Hand geführtem Abbauhammer, die eine erhebliche   Erschütterung des Körpers verursachen. 





Arbeiten in Räumen, in denen eine Temperatur von 40° bis 50° Celsius herrscht.





3.    Für folgende Arbeiten wird ohne Rücksicht auf die Dauer ein Zuschlag 


       von 0,80 € pro Arbeitsstunde gezahlt:





	Arbeiten, die im Verhältnis zu den für den Gewerbezweig und das Fach des Arbeitnehmers typischen Arbeiten außergewöhnlich schmutzig sind.





4.   Für folgende Arbeiten wird ohne Rücksicht auf die Dauer ein Zuschlag 


      von 3,60 € pro Arbeitsstunde gezahlt:





	Arbeiten in im Betrieb befindlichen Abort- und Kläranlagen, wenn der Arbeitnehmer mit Schmutzwasser in Berührung kommt. Neben diesem Zuschlag wird kein weiterer Zuschlag gezahlt. Bei diesen Arbeiten sind Schutzkleidung, Körperschutz- und Reinigungsmittel zu stellen.








§ 10


Auswärtsbeschäftigung








Jeder Arbeitnehmer kann auf Arbeitsstellen außerhalb des Betriebssitzes oder Bauhofes entsandt werden, auch auf solche Arbeitsstellen, die er von seiner Wohnung nicht an jedem Arbeitstag erreichen kann.





1. Fahrtkosten





1.1 Fahrtkosten für den Weg vom Betriebssitz zur auswärtigen Arbeitsstelle und zurück sind nur dann zu erstatten, wenn die Fahrt angeordnet und die Kosten tatsächlich entstanden sind. Die Fahrtkostenbelege sind dem Arbeitgeber vorzulegen. Bei Benutzung eigener Fahrzeuge auf Verlangen des Arbeitgebers ist ein Kilometergeld nach Vereinbarung zu zahlen. Im übrigen werden die Fahrtkosten für die zumutbaren öffentlichen Verkehrsmittel erstattet. Bei Beförderung durch den Betrieb entfällt die Fahrtkosten-erstattung.





1.2 Wird von einem Arbeitnehmer eine auswärtige Arbeitsstelle direkt von der Wohnung aufgesucht, erhält er Fahrtkosten für Hin- und Rückweg, vermindert um die Kosten für den Hin- und Rückweg von der Wohnung zum Betriebssitz.





1.3 Anspruch auf Fahrtkostenerstattung besteht auch für Tage, an denen die Arbeit aus Witterungsgründen nicht aufgenommen werden kann und der Arbeitnehmer auf der Arbeitsstelle zur Arbeitsaufnahme anwesend war.





1.4 Wird ein Arbeitnehmer von einer Arbeitsstelle zu einer anderen entsandt, hat er Anspruch auf Erstattung der zusätzlichen Fahrtkosten.





1.5 Wird ein Arbeitnehmer ausdrücklich für eine auswärtige Arbeitsstelle eingestellt, hat er keinen Anspruch auf Fahrtkostenerstattung.








2. Wegezeit – Wegegeld





2.1 Arbeitnehmer, die auf  eine auswärtige Arbeitsstelle entsandt sind und denen kein Auslösungsanspruch nach Ziffer 4 zusteht, haben Anspruch auf Bezahlung der Wegezeit – Wegegeld nach folgender Regelung:


Soweit An- und Rückfahrt zwischen Betriebssitz und Arbeitsstelle außerhalb der jeweiligen nach § 4 betrieblich festgelegten Arbeitszeit stattfindet, ist die tatsächliche Fahrtzeit für den einfachen Weg (Anfahrt) zu bezahlen. Bestehende bessere betriebliche Regelungen bleiben davon unberührt.


In Zweifelsfällen ist die bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel erforderliche Zeit zugrunde zu legen.





2.2 Wird von einem Arbeitnehmer eine auswärtige Arbeitsstelle direkt von der Wohnung aufgesucht, erhält er Wegegeld vermindert um die Wegezeit von der Wohnung zum Betriebssitz. 





2.3 Als Wegegeld ist das Entgelt ohne Zulagen und Zuschläge zu bezahlen.





2.4 Anspruch auf Wegegeld besteht auch für Tage, an denen die Arbeit aus Witterungsgründen nicht aufgenommen werden kann und der Arbeitnehmer auf der Arbeitsstelle zur Arbeitsaufnahme anwesend war. 





Wird ein Arbeitnehmer ausdrücklich für eine auswärtige Arbeitsstelle eingestellt, besteht kein Anspruch auf Wegegeld.








Auslösung und Übernachtungskosten





3.1 Kann ein Arbeitnehmer, der auf einer auswärtigen Arbeitsstelle beschäftigt wird, seinen Wohnort unter Benutzung der zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel nicht täglich erreichen,  so ist als Ersatz des Mehraufwandes für Verpflegung eine Auslösung zu zahlen. Die Höhe der Auslösung richtet sich nach den Grundsätzen der Reisekostenregelung gemäß BRKG je Kalendertag. Als zumutbar ist die tägliche Rückkehr zum Wohnort anzusehen, wenn der normale Zeitaufwand für den einfachen Weg von der Mitte des Wohnortes bis zur Baustelle bei Benutzung des zeitlich günstigsten Verkehrsmittels nicht mehr als eineinhalb Stunden beträgt.





3.2 Wird ein Arbeitnehmer ausdrücklich für eine Arbeitsstelle außerhalb des Betriebssitzes eingestellt oder werden die Kosten für Verpflegung vom Arbeitgeber übernommen, so hat er keinen Anspruch auf Auslösung. Die Auslösung für Baustellen im Ausland ist jeweils gesondert zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren.





3.3 Notwendige Übernachtungskosten werden in der vom Arbeitgeber vor Entstehen genehmigten Höhe und gegen Beleg erstattet. Im Regelfall hat der Arbeitgeber für die Unterkunft zu sorgen.





3.4 Wird ein Arbeitnehmer ausdrücklich für eine Arbeitsstelle außerhalb des Betriebssitzes eingestellt, so hat er keinen Anspruch auf Erstattung der Übernachtungskosten. 





3.5 Stellt der Arbeitgeber Unterkunft zur Verfügung, so besteht kein Anspruch auf Erstattung von Übernachtungskosten.





4. Wochenendheimfahrten





4.1 Arbeitnehmer, denen Auslösung zusteht, erhalten alle zwei Wochen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Fahrtkosten für eine Wochenendheimfahrt für die zumutbaren öffentlichen Verkehrsmittel – bei Benutzung der Bundesbahn 2. Klasse – erstattet.





4.2 Der Zeitpunkt der Wochenendheimfahrt kann vorverlegt oder hinausgeschoben werden, wenn die betrieblichen Verhältnisse auf der Baustelle oder die familiären Verhältnisse des Arbeitnehmers dies erfordern.





4.3 Wird für die Wochenendheimfahrt ein eigenes Fahrzeug benutzt, so wird dafür in den gleichen Zeitabständen das Fahrgeld für Hin- und Rückfahrt nach den Sätzen der öffentlichen Verkehrsmittel erstattet. 





4.4 Bei Baustellen im Ausland sind gesonderte Vereinbarungen zu treffen.





       





§ 11


Unterkünfte auf Baustellen





Grundsätzlich sind auf größeren Baustellen – soweit andere geeignete Unterkünfte nicht vorhanden sind – vom Arbeitgeber Unterkünfte einzurichten. Sie müssen wetterfest, ausreichend erhellt, heiz- und verschließbar sein, eine Vorrichtung zum Ablegen der Straßenkleidung, Sitzgelegenheit und Tisch sowie einen Erste-Hilfe-Kasten und Waschgelegenheit enthalten.





Den Arbeitnehmern obliegt es, die Unterkünfte schonend zu behandeln. Baustoffe, Geräte, Fahrräder usw. dürfen in Unterkünften nicht gelagert oder untergestellt werden. 








§ 12


Geltendmachung von Ansprüchen





1. Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Entgeltabrechnung gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich geltend gemacht werden.





2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sich nicht innerhalb von 2 Wochen nach der Geltendmachung des Anspruches, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. Für Zahlungsansprüche, deren Fälligkeit von einer arbeitsgerichtlichen Entscheidung über eine Kündigungsschutzklage abhängig ist, beginnt die Frist mit Rechtskraft der Entscheidung.








§ 13


Kündigungsfristen





Kündigung





Bei Einstellung eines Arbeitnehmers gilt eine Probezeit von sechs Monaten als vereinbart. 








1.2	 Das Arbeitsverhältnis kann bei einer Beschäftigungsdauer





von bis zu 6 Monaten


beidseitig mit einer Frist von 3 Kalendertagen





von 6 bis 12 Monaten


beidseitig mit einer Frist von 6 Kalendertagen





von 1 bis 3 Jahren


beidseitig mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende





gekündigt werden.





Die Kündigungsfrist für Arbeitnehmer beträgt weiterhin 2 Wochen zum Monatsende.





Die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber erhöht sich, wenn das Arbeits-verhältnis in demselben Betrieb





3   Jahre bestanden hat, auf 1 Monat   zum Monatsende


5   Jahre bestanden hat, auf 2 Monate zum Monatsende


8   Jahre bestanden hat, auf 3 Monate zum Monatsende


10 Jahre bestanden hat, auf 4 Monate zum Monatsende


12 Jahre bestanden hat, auf 5 Monate zum Monatsende


15 Jahre bestanden hat, auf 6 Monate zum Monatsende


20 Jahre bestanden hat, auf 7 Monate zum Monatsende





Während der gesetzlichen Schlechtwetterzeit (1. Januar bis 31. März und 1.  November bis 31. Dezember) ist eine Kündigung aus Witterungsgründen nicht zulässig.





2	Fristlose Kündigung





Das Arbeitsverhältnis kann beiderseitig fristlos gelöst werden, wenn ein wichtiger Grund im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen vorliegt. Ein Verstoß gegen § 14 – Nebentätigkeiten – trotz einmal erfolgter schriftlicher Verwarnung kann Grund zur fristlosen Entlassung sein.








§ 14


Nebentätigkeit





Nebentätigkeiten der Arbeitnehmer bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers.








§ 15


Zeugnis





Dem Arbeitnehmer ist beim Ausscheiden ein Zeugnis auszustellen, das auf Verlangen auch auf Führung und Leistung unter Angabe eventueller Spezialtätigkeiten auszudehnen ist.





§ 18


Mindestbestimmungen (Bestandsschutz)





Die Bestimmungen dieses Tarifvertrages sind Mindestbestimmungen. Sie dürfen in Einzelarbeitsverträgen nicht unterschritten werden.





Bereits bestehende günstigere einzelarbeitsvertragliche Bedingungen werden durch das Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nicht berührt.








§ 19


Inkrafttreten und Kündigung





Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2002 in Kraft. Er ist kündbar mit einer dreimonatigem Frist, erstmals zum 31.03.2004.





 


Dortmund, den ..........................








GrünBau GmbH					Industriegewerkschaft


Unnaerstraße 44					Bauen-Agrar-Umwelt


44145 Dortmund					Olof-Palme-Str. 19


							60423 Frankfurt








....................................................			.................................................





....................................................			.................................................
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